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5. Ilierverltraurii im Deutschen lleicli ausschliesslich der Zollausschliissc.
(Vergl. die oben auf Seite CI zu 4. »Biergewinnung« angegebenen Quellen.)

Etatsjahre.1)
Bier-

gewinnung.2)

1000 hl

Einfuhr.3)

1000 hl

Ausfuhr.3)

1000 hl

Muthmasslich

überhaupt

(Spalte 2 + 
3-4).
1000 hl

er Verbrauch

auf den 
Kopf der 
jeweiligen 

Bevölkerung.
Liter

1 2 3 4 5 6

1872.................. 33 545 53 295 33303 • 81,8

1873.................. 37 584 71 290 37 365 90,0

1874.................. 38 789 99 321 38 567 92,8

1875.................. 39 530 119 387 39 262 93,4

1876.................. 39 452 132 570 39014 91,0

1877/78 ............ 38 864 117 640 38 341 89,1

1878/79 ............ 38462 108 690 37 880 86,0

7jähriger Durchschnitt 38 032 100 456 37 676 89,6

!) Die Angaben beziehen sich auf die in den Uebersicliten 4 A. und 13. auf S. 61 «angegebenen 
Jahre; das Vierteljahr vom 1. Januar bis 1. April 1877 ist aus der Statistik des Reichssteuergebiets weg
gefallen.

2) Für die D.arstcllung der gesammten Biergewinnung sind die in der Uebersicht B. «auf Seite 61 
mitgetheilten Produktionsmengen der einzelnen Br.austeuergebiete addirt. I)«abei wurde für die J.ahre 1872 
bis 1877 und für das erste H.albj.ahr 1878, während welcher in der B«ayerisclien Pf,alz die Bierbrauerei steuer
frei betrieben wurde, um die Biererzeugung daselbst mit zu treffen, ein auf Schätzung beruhender Zuschlag 
von im Jahre: 600 000 hl, im Halbjahre 1878: 300 000 hl gem«acht.

8) Die Zahlen über die Ein - und Ausfuhr sind den in der »Statistik des Deutschen Reichs« ent
haltenen Jahresnachweisen über den «auswärtigen Wa.arenverkehr des Deutschen Zollgebiets entnommen 
und beziehen sich überall «auf die Kalenderjahre, betreffs der beiden letzten Zeilen «auf die Jahre 1877 
bezw. 1878. Die in der vorgedachten Quelle n.aehgewiesenen Gewichte sind, soweit erforderlich, unter 
Annahme einer Durchschnittstara von 24 % in netto und sodann unter der weiteren Ann.ahme, d.ass 
1 hl Bier ohne Fass ein Gewicht von 100 kg h.abe, in Maass umgerechnet.

Vergl. im Abschnitt VI. die Uebersicliten 4 A. u. B. über die Biergewinnung und im Abschnitt XV. 
die steuerliche Bedeutung des Bierverbrauchs. V


